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RS Pvak 2019/7/15 A18-PVAB/19
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.2019

Norm

PVG §2 Abs1

PVG §2 Abs2

PVG §22 Abs4

Schlagworte

Funktionsbestellung; Besetzungsvorschlag; Grundsätze der Interessenvertretung; Stellungnahmen der PV; inhaltliche

Auseinandersetzung im gebotenen Umfang

Rechtssatz

Mit diesen Beschlüssen haben weder DA noch ZA ihren ihnen vom Gesetzgeber eingeräumten weiten

Ermessensspielraum überschritten.
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